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Stichproben 
bei Wild sollen 
Pflicht werden 

rn sonntiiglichen Frank
furter Gespräch des Iles
sischen Rundfunks (IIR I) 
am 12. August dieses 

Jahres I ieß Staatssekretär 
Alexander Müller vom Bun
desrninislerium für Verbrau
cherschutz, Erniihrung und 
Landwirtschaft die "Katze aus 
dem Snck": Außer Schwal7-
wild, Sikawild und Gamswild 
wird künflig alles übrige 
Schalenwild st ichprobenartig 
aur BSE bzw. Scrapie unter
sllcht. Zum Schutz der Ver
braucher und weil "in der Ver
gangenheit diese Tiere auch 
mit tiermehlhaltigem Fulter 
gefiittcrt wurdcn", so die amt
liche Begründung. Die von 
Müller im HR angekündigte 
und liiger wie Wildhiindler 
und Verbraucher gleicher
maßen schockieret de Verord
nung seines Hause liegt jetzt 
als EntWurf vor. Im Kurz-

j text heißt 
~ tlg!i"Veltörltlmmll 
1- gescllHe!;1J;:nli UV:etOfP!I\!Iig 

Überwachung translllissibier 
spongiformer Enzephalopa
thien". Sie betriffi Rehwild, 
Rotwild, Muffelwild und 
Damwild und deren bundes
weite Untersuchung auf BSE 
(Reh-, Rot- und Damwild) 
und Scmpie (Muffelwild). 
Beides hoch infektiöse Er
kmnkungen des zentmlen 
Nervensystems mit Todesfol
ge (siehe auch Kasten !). 
Der zwischenzeitlich an die 
betroffenen Verbände Cu. a. 
Deutscher .Iagdschutz-Ver
band) verteilte Verordnungs
entwurf datiert vom 21. 
August 2001 und basiert auf 
der am I . .Juli 2001 in Kraft 
getretenen EG-Verordnung 
999/200 I. In ihr sind auf Be
schluss des Europäischen Par
laments und des Rates Vor
schriften zur Verhütung, Koi"l
trolle und Tilgung voh BSE 
Und Scrapie festgelegt. Die 

vetoronurlR enthält \Jnfnit-

Kühnast-Ministe
rium macht Ernst: 
Ab 1. Januar 2002 
sollen jährlich in 
Deutschland an 
die 9500 Stücke 
Schalenwild auf 
BSE und Scrapie 
untersucht werden, 
was ~u finanziellen 
Belastungen für 
Revierinhaber 
führen würde. 

Gemeinschaflsrecht. Somit ist 
nach Aussage des Verbrau
chcrschlltzministerillms die 
unverzügliche Aufllebung in
nerstaatlicher, der EG-Veronl
nung entgegenstehender oder 
gleich lautender Vorschri flen 
im Tierseuchenrecht, Tierkör
perbeseitigungsrecht, Pleisch
hygienerecht lind Lebensmit
telrecht und die Anpassung 
dieser Rechtsbereiche an die 
EG-Verordnung unabdingbar. 

Milwiriwilgspflidlt 
der Jngersclmft 
Im Artikel I , * I ist lestge
legt, welche Tiere in das bun
desweite Überwachungspro
gramm einbezogen werden. 
Zirrer 3 bestimmt: Untersu
chung von erlegtem, über 24 
Monate altem Rehwild, Rot
wild, Muffelwild und Dam
wild nach Maßgabe der Anla
ge. Diese Anlage (siehe Kas
ten) schliisselt die Wildarlell 
und die Zahl der zu untersu
chenden Tiere nach Bundes
ländern auf. § 2, Absatz I re
gelt die Mitwirkungspnichten 
der Jagdausühungsberechtig
ten bei der Untersuchung. Sie 
haben das "zu untersuchende 
Wild unverzüglich nach nähe
rer Anweisung der zuständi
gen Behörden zu kennzeich
nen und einen von ihr vorge
gebenen Begleitschein auszu
stellen (Ziffer I). Weiter ha
ben sie von dem zu ut1tersu-
hehden Wild Proben nach 

n~herer Anweisung der Zll-



.. . , 

ständigen Behörde zu entneh
men, zu kel1l17eichncn und 
7usalllmen mit dem Tierkör
per, dem Aufbruch (ulllrasst 
auch Darm und Pansen) und 
dem I3egleitschein der durch 
d fustiindige Behörde rest 
gc,,~gten Wildsammel- oder 
Annahmestelle zuzufiihren 
(7.iller 2). Ferner haben sie 
da fiir Sorge zu tragen, dass 
hei Gcsellscha flsjagden das 
Au/brechen der Tiere und die 
Sammlung des Au/bruchs 
zentral an einem Ort errolgt 
(ZifTer 3). Im Absatz 2 wird 
rest gelegt, dass die zuständi
ge Behörde (hier das Vete
I iniiralilt) anordnet, dass der 
Au/bruch von den zu untersu
chenden Stücken in einer 
'I'ierkiirperbeseit igungsanstalt 
unschädlich zu beseitigen ist. 
Absatz 3 legt rest: "Wird bei 
einem dCI untersuchten Tierc 
BSE restgestellt, dann muss 
der Tierkürper in einer Tier
körperbeseitigungsanstall un
schiicllich beseitigt werden. 
Die zustiindige Behörde ord
net die unschiidliche Beseiti
gung weiterer Tierklirper an, 

wenn diese durch Kontakt 
kontaminiert sein können 
(Anlllerkung: Für Revierinha
ber sicherlich eine stressige 
und praktisch nicht erfiillbare 
Aurgabe, wenn z. B. bei ei
nem aus einem Ihldel heraus
geschossenen Stück Rot-, 
Dam- oder Murrelwild BSE 
diagnostiziert wird). Letztlich 
legt § 2, Absatz 4 rest, dass 
der Besitzer von Tierkörpern 
(al so im jagdlichen Bereich 
der .Iagdausübungsberechtig
te ) und die nach Tierkörper
beseitigungsgesetz zur Besei
tigung Verpflichteten bei der 
Entnahme der Proben rur die 
Untersuchungen die errorder
liche llilre zu leisten haben . 

nevie"inhaber ha
ben höhere I<osten 
Die Änderungen im Fleisch
hygienerecht, der Fleischhy
gieneverordnung und in der 
Gentigel tleischhygieneverord
nung betrerren Passagen, die 
sich mit der Verwertung von 
Schädeln und der Gewinnung 

von Separatorcntleisch bei 
Rindern berassen. Nach Aur
rassung des M inisteriullls ent 
stchen den Uindern nur Kos
ten fiir die epidelllologische 
Überwachnng von Reh-, 
Murrel- und Dalllwild (Rot
wild wird in der Darstellung 
der Kosten fiir die örrentli
chen lIaushalte nicht er
wähnt). Angesetzt werden pro 
Stück zu untersuchendem 
Schalenwild die gleichen 
Kosten wie fiir die Untersu
chung beim Rind von rund 
157 Mark pro Einzelrall. Bei 
zirka 9500 durchzlIfiihrenden 
Untersuchungen haben die 
Länder zmmllllllen 7irka 1,5 
Mio. Mark allrzubringen. Die 
Kosten liir die Anliererung 
des Wildes zur Sammelstelle 
und für die Beseitigung des 
Aufbruchs beziehungsweise 
eventuell eines gan7en Tiers 
in eier Tierkörperbeseitigllngs
an<;talt hat nach dem Willen 
des Ministeriullls ganz orren
sichtlich der Anlieferer des 
Wildes, also der .Iagdallsü
bllngsbereehtigte, 711 tragen. 
Schließlich heißt es in eier Be-

BSE-Info 

ßSI: (Bovh,e Sponglforme 
Enzeplialopathie) ist eine 
spezielle bei tlber zwei Jahre 
alleh Rlhderri aUftretende in
fektidnsl<rarikheltl die durch 
die foHschteltehde Zerset
zung des ~iirns tödlich endet. 
restgestellt wurde sie erst
hlals 1985 in England nach 
wissenschaftlichen [rkehnt
nIssen hervorgerufen durch 
das Verfüttern \ton tiermehl, 
das bei ~er Entsorgung voti 
ah SCl'aJ:1ie verendeten Scha
fefi anfiel. Scrapie Isi ei He vor 
allem bei Schafen auftreten
de, tödlich verlaUfende I:r
ki'!mkung des 7ehlralen Ne/'
vensysleins, BLich trabet
krahkheit genannt. Als Erre
ger gelton spezielle Proteine 
(Priohen). Dass der Sera pie 
Erreger die Barriere zwischen 
Schaf uhd Rind durchbro 
cheh hat und zum ßSE Erre
ger mutierte; Inacht ihn 
äußerst gefahtllch alich fOr 
den Menschen. In7wischeh 
gilt als walitscheilllich, dass 
er aUch Verursacher der neu
en Form der Creuizfeld-/a
cob-Krankheit beim Men
schen ist. Während die alte 
Form, der Creul7feld-/acob
Krankheit nur bei alten Men
schen ßuftritt ( ein roll pro ei
ner Million), erkranken an der 
neLien Forln insbesondere 
jungcre Menschen. Als Infek
tionsquellE! gilt der Verzehr 
vati mit BSE-Erregern ver
seuchten Lebehsmittelh, ih 
denen Rinderhirn lind kno
chenhlark verarbeitet wurde. 
bas Teuflische EIn dem Erre
ger! Er INird durch Erhitzen 
bis ;000 C nicht inaktiV. Dies 
ist erst bei Temperaturen von 
ca. 1300 C iill VakUul1; gege
ben. Etwas, dos im I~aushdlt, 
aber auch ih der castrono
mie, bei der ~llbereitung von 
Fleisch im Kern pj'aktisch 
nicht erreicht wird. Als Risl
ko ll1ate rial g~lteh a6 dem 
1. April 2001: Schädel mit 
Hirn, Augen und Mandeln, 
das Rückenmark, der gesam
te Dann sowie bei Schafen 
lind Ziegen die Mi17. IDK 

gründung 7U dem Entwurrbei 
I-Iall~halt~aurgaben ohne Voll-
71lgsau rwand: "dem Blind und 
elen Gemeinden entstehen 
keinc Kosten" und beim Voll
zugsaurwand heirH es: "Bund, 
Uindern und Gemeindcn ent
stehen keine Kosten". IDK 


